
Wie müssen Sie als Arbeitgeber für transparente 
Arbeitsbedingungen sorgen? 

Sehr geehrte Mandantin,  
sehr geehrter Mandant, 

der Überarbeitung des Nachweisgesetzes schenkte kaum jemand große Beachtung - dafür schlug sie, als sie 
zum 01.08.2022 in Kraft trat, umso größere Wellen. Denn das Gesetz wurde sowohl inhaltlich als auch von 
den Fristen her deutlich verschärft.  

Zuvor hatten Sie als Arbeitgeber lediglich die Pflicht, Ihren Arbeitnehmern innerhalb eines Monats nach Ar-
beitsbeginn die Bedingungen des Arbeitsvertrags in Schriftform zu übergeben. Und selbst wenn Sie diese Frist 
versäumten, hatten Sie keine unmittelbaren Sanktionen zu befürchten. Nun müssen Sie einige Bedingungen 
bereits am ersten Arbeitstag aushändigen und dann eine deutlich umfangreichere Niederschrift nachreichen 
als früher.  

Seit dem 01.01.2025 gibt es wiederum eine Vereinfachung für Sie als Arbeitgeber, wenn Sie nicht gerade in 
einem typischerweise für Schwarzarbeit anfälligen Wirtschaftsbereich tätig sind. So genügt für den Nachweis, 
dass Sie Ihren Pflichten nachgekommen sind, oftmals schon die Textform, so dass die Kommunikation auch 
per E-Mail erfolgen kann. 

 

In unserer Infografik auf der nächsten Seite erfahren Sie, wie Sie als Arbeitgeber den Vor-
gaben des Nachweisgesetztes korrekt und effizient nachkommen. Gerne unterstützen wir Sie 
bei Einzelfragen, die sich immer wieder ergeben. 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

  



 

 


